
Mutterschutz: Kündigungsverbot 
 
 

während der Schwangerschaft und bis 

zum Ablauf von 4 Monaten nach der 

Entbindung 

Kündigungs- 

verbot 

Beginn 
Ende Tag der 

Entbindung 

z.B. 6 Wochen 4 Monate 

rund 24 Wochen Kündigungsschutz 

während der Elternzeit (max. bis zur 

Vollendung des 3. Lebensjahr) 

Kündigungs- 

verbot 

Annahme: Inanspruchnahme der Elternzeit 

(grundsätzlich max. 3 Jahre nach Geburt) 

Beginn Ende 

Tag der 

Entbindung 

6 Wochen 3 Jahre Elternzeit 

6 Wochen + 3 Jahre Kündigungsschutz 


